
Gemeinde Kastl 2. Änderungssatzung v. 09.11.2022 zur BGS —WAS vom 14.11.2018

2. Satzung
vom 09.11.2022

zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung
(BGS/WAS) der Gemeinde Kastl vom 18.11.2018

Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabegesetzes erlässt die Gemeinde
Kastl folgende Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur
Wasserabgabesatzung der Gemeinde Kastl:

l.

1. In § 3 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „in Fällen des § 2 Nr. 3 mit Abschluss der
Sondervereinbarung," gestrichen.

3. In § 13 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „Drittels" durch das Wort „Viertels" ersetzt

Diese Satzung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft

astl, den 093A1.2022
meinde K

Johann Waite
Erster Bürgermeister


